Dr. Rützenhoff                                                                 Sommersemester 2001

VWA Köln

Übung im Bürgerlichen Recht

1. Klausur

G hat seinem Geschäftsfreund S einen kurzfristigen Kredit in Höhe von 100.000 DM gegeben. Die Rückzahlung ist am 28.8.2000 fällig.

Diese Forderung verkauft G in einer eigenen Geldverlegenheit am 1.7.2000 für 90.000 DM an das Inkassounternehmen D und trat sie ihm ab.

Nach der Fälligkeit der Schuld des S, am 30.08.2000, wendet sich D an diesen mit der Bitte um Bezahlung.

1) S erklärt dem D, er habe bereits an G bezahlt: Dieser sei am 24.6.2000 zu ihm                gekommen und habe ihn um Zahlung gebeten. Dem habe er entsprochen. Muss S noch an D zahlen?

2) S sagt dem D, er habe am 28.8.2000 an G gezahlt. Von der Abtretung an ihn, den D, habe er nichts gewusst. Was kann D von S verlangen?

2) Was kann D in den Fällen 1. und 2. von G verlangen? (Zusatzfrage)

    Konzentrieren Sie sich zunächst auf die beiden ersten Fragen.

Zeit: 80 Minuten

Bitte lassen Sie einen ausreichenden Korrekturrand.

